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STADT HEILiGENHAFEN
KREIS OSTHOLSTEIN

BEBAUUNGSPLAN NR. 9
2. ÄNDERUNG
"ORTMÜHLE"

VERFAHRENSSTAND NACH BAUGB

§3(1) §4(1) §3(2) ?3(3) §10

GÖSCH - SCHREYER - PARTNER
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH



SATZUNG

DER STADT HEILIGENHAFEN ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGS-
PLANES NR. 9 (ORTMÜHLE)

AUFGRUND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB)WIRD_
NACH BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE STADTVERTRETUNG VOM

10. 09. 2002 FOLGENDE SATZUNG ÜBER
DIE 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 (ORTMUHLE)

ERLASSEN.

§ 1 GELTUNGSBEREICH

DAS PLANGEBIET GRENZT IM NORDEN AN DEN LÜTJENBRODERW^EG^
FM'SÜDEN AN DEN INSTERBURGER WEG, IM WESTEN^N DIE ÖSTLICHE
GRiNzi'DER "GRUNDSTÜCKE KOLBERGER STRASSE 2-14, IM OSTEN

AN DAS FLURSTÜCK 19/21 DER FLUR 15.

§ 2 RECHTSGRUNDLAGE

ES GILT DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG VON 1990.

§ 3 FESTSETZUNGEN INNERHALB DER PLANZEICHNUNG (Teil A)

DIE IM BEBAUUNGSPLAN FESTGESETZTE ART BERG BAULICHEN

NUTZÜNG-"KLEINSIEDLUNGSGEBIETE (WS)" WIRD GEÄNDERT ̂IN^DIE
FisfsETZUNG ART DER BAULICHEN NUTZUNG "REINE WOHNGEBIETE
(WR)".

§ 4 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES TEXTES (TEIL B)

DIE IM WR-GEBIET GEMÄSS § 3 ABSATZ 3 ZIFFER 1 BAUNyO A_U_S-
NAHMSWEISE ZUGELASSENEN LÄDEN UND NICHT STOREND_E_N
HANDWERKSBETRIEBE, DIE ZUR DECKUNG DES TÄGLICHEN BE_-
DARFS -FÜR DIE BEWOHNER DES GEBIETS DIENEN^ SOWIE
KLEINE BETRIEBE DES BEHERBERGUNGS- GEWERBES_ _SIND
oiMÄSS § 1 ABSATZ 6 ZIFFER 2 BAUNVO ALLGEMEIN ZULÄSSIG.



B) DIE IM WR-GEBIET GEMÄSS § 3 ABSATZ 3 ZIFFER 2 BAUNVO
AUSNAHMSWEISE ZUGELASSENEN ANLAGEN FÜR SOZIALE
ZWECKE SOWIE DEN BEDÜRFNISSEN DER BEWOHNER DES
GEBIETS DIENENDEN ANLAGEN FÜR KIRCHLICHE, KULTURELLE,
GESUNDHEITLICHE UND SPORTLICHE ZWECKE SIND GEMASS §
1 ABSATZ 6 ZIFFER 1 BAUNVO NICHT BESTANDTEIL DES BE-
BAUUNGSPLANES.

HEILIGENHAFEN, DEN 29. Okt. 2002

(DER BÜRGERMEISTER)



VERFAHRENSVERMERKE

1. AUFGESTELLT AUFGRUND DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES DER
STADTVERTRETUNG VOM 28. 06. 2001. DIE ORTSÜBLICHE _ BEKANNT^
MACHUNG DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES IST DURCH ABDRUCK IM
AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGSBLATT AM 19. 11. 2001 ERFOLGT.

2. DIE FRÜHZEITIGE BÜRGERBETEIL1GUNG NACH
WURDE VOM 02. 05. -16. 05.2002 DURCHGEFÜHRT.

3(1) SATZ 1 BAUGB

3. DIE VON DER PLANUNG BERÜHRTEN TRÄGER ÖFFENTUCHER^BELANGE
WÜR'DEN-MIT SCHREIBEN VOM 15. 04. 2002 ZUR ABGABE EINER
STELLUNGNAHME AUFGEFORDERT.

4. DIE STADTVERTRETUNG HAT AM 26. 06. 2002 DEN ENTWURF^DES^BE-
BAÜUNGSPLÄNES MIT BEGRÜNDUNG BESCHLOSSEN UND ZUR AUS-
LEGUNG BESTIMMT.

6.

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES SOWIE DIE BEGRÜNDUNG
HABEN "IN DER ZEIT VOM 22. 07. BIS ZUM 23. 08.2002_WAHREND DER
DliNSTSTUNDEN ÖFFENTLICH AUSGELEGEN. DIE ÖFFENTLICHE^ AU^-
FEGUN'G WURDE MIT DEM HINWEIS, DASS ANREGUNGEN WAHREND DER
ÄUSLEGUNGSFRIST SCHRIFTLICH ODER ZU PROTOKOLL GELTEND ̂GE^-
MACHT" WERDEN KÖNNEN, AM 12.07.2002 l EILIGENHAFENER
POST, ORTSÜBLICH BEKANNTGEMA ^ ^

HEILIGENHAFEN, DEN 29. Okt. 2^^^ ^
^EQEiy 'B:''RGERMEISTER
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DIE STADTVERTRETUNG HAT DIE V " 'f f'^ACHTEN ANREGUNGEN_SO^
WIE DIE STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE AM
10.09. 2002 GEPRÜFT. DAS ERGEBNIS WURDE MITGETEILT.

7 DIE STADTVERTRETUNG HAT DEN BEBAUUNGSPLAN AM_ 10. 09. 2002 ALS
SATZUNG BESCHLOSSEN UND DIE BEGRÜNDUNG DURCH BESCHLUSS
GEBILLIGT.

HEILIGENHAFEN, DEN

^^w.

fE^.-^ '>-'^'
_^.<1'»£;_''^'<3-;<^<S'

'(5K.'~"y»!<.'

f>mi"^~

B"RGERMEISTER



8. DIE BEBAUUNGSPLANSATZUNG WIRD HIERMIT AUSGEFERTIGTUND IST
BEKANNTZUMACHEN.

HEILIGENHAFEN, DEN 29. Okt. 200

B RGERMEISTER

nir^

9. DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPL_A_NES^DURCH^DIE^ST^DTy^°' 

T/RETUNGVÜNDDIE STELLE7BEI DER DER_PLANAU^DAUER^WAHR^N^
D 

' 

USVPREC^HST:UNDEN"VON~ ALLEN INTERESSIERTEN^ El NGESEHE^N
ERDäl^ANN'UND-DIE ÜBER DEN INHALT_AUSKUNFT E^E^SIND^AM

-ävtioV:'^äßoRTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT WORDEN. IN DERBEKANNJ-
MACHÜNG TST "AUF"' DIE-MÖGLICHKEIT, EINE^ VERLETZUNG VON^VER-
^HRENS^ UND' 'FORMVORSCHRIFTEN UND_VON_MANGE^DER^^AB^-
TAGUNG EINSCHLrESSLICH'DER SICH ERGEBENDEN^ECHTSFO^GEN ^(§
^STBAUGB)' SÖWFE~'ÄUF~ DIE" MÖGLICHKEIT^ |NTSCHADIGUNGSAN-
SPRU'CHE"GE[TEND' ZU 'MACHE-N ; UND DAS^ERLOSCHEN^E^R^^

(§~44-BAUGB) HINGEWIESEN WORDEN. AUF DIE ̂ RECHJS-
WANGEN3 DES §T(3<fsATzTGOW,URDE EBENFALLS^^HINGEWIESEN.
DIEISATZÜNG-IST MITHIN AI^-.9...NoV-.. 2D02N KRA TEN.

HEILIGENHAFEN, DEN 1 1. NOV. 2002

BÜRGERMEISTER
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